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men wird Stthltr. Meyers Antrag angenommen und die

Abfassung desselben an eine Kommission gewiesen.

Der Präsident geht zum 55. Art. über und ladet zur
Diskussion ein. — Allgemeine Stille. — Pfr.Walser: Wenn
Niemand reden will, so will ich es thun. Die Redaktion des

ganzen 15. Artikels ist mißrathen, sie ist mandats-, nicht kon-

stilutionsmäßig. Liest eine andere Redaktion vor, worin die

Worte über den Glaubenszwang weggelassen sind. Der Vor-
schlag findet keinen Eingang, obwohl er nicht getadelt wird.

Auf allen Gesichtern sieht man großes Bedenken und das Ver-

langen schnell von dem Gegenstand wegzukommen. — Beschluß:

Es sollen die Worte: "es darf jedoch kein Glaubenszwang und

keine Verfolgung gegen Andersdenkende stattfinden gestrichen,

im Uebrigen aber de.r Art. unverändert gelassen werden.

Die nächste Sitzung ist dem Erbrecht bestimmt. Eine Kom-

mission, bestehend aus beiden Landammännern, Lands-

hptm. Zuberbühler, Alt-Hptm. Schläpfer von Herisau,
Pfr. Walser, Ldsf. Tobler und Hptm. Rohn er, soll hier-
über eine Vorarbeit entwerfen, die eingehenden Eingaben

ordnen, die Großrathsprotokolle durchgehen und einen Leitfaden

für den künftigen Geschäftsgang aufstellen.

Anekdoten.
Als bei Einbruch der Revolution an einer unvollständigen

Landsgemeinde in Trogen das Mehr ergieng: sich der neuen

Ordnung der Dinge mit Gewalt zu widersetzen, oder, wie es

hieß: »der Krieg ermehrt ward", rief Einer voll
Freuden aus: Gott Lob und Dank! jetzt ist das Schlimmste
überstanden!

Als an der jüngsten entscheidenden Landsgemeinde der letzte

neuerwählte Beamtete, Hr. Landsfähndrich Leuch, auf den

Stuhl trat, bemerkte ein der neuen Verfassung abholder Witz-

ling: "Bi Gott, jetzt horets!«
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